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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §31 Abs1;

WRG 1959 §31 Abs2;

Rechtssatz

Die neben der Verständigungsp6icht bestehende Handlungsp6icht des Verursachers umfasst alle Vorkehrungen, die

ein weiteres Auslaufen von wassergefährdenden Sto:en verhindern, aber auch die Verp6ichtung, bereits ausgelaufene

Sto:e zu lokalisieren, einzusammeln und schadlos zu beseitigen. Die Handlungsp6icht der nach § 31 Abs. 2 WRG 1959

Verp6ichteten endet nicht mit der eingetretenen Gewässerverunreinigung; auch eine Verhinderung der Ausbreitung

derselben und das Beseitigen von wassergefährdenden Sto:en zählt zu den vom Gesetz geforderten

Abwehrmaßnahmen (vgl. OGH B 22. März 1993, 1 Ob 36/92).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2014:2012070115.X02

Im RIS seit

11.02.2015

Zuletzt aktualisiert am

23.02.2015

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/wrg/paragraf/31
https://www.jusline.at/entscheidung/333101
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2014/12/18 2012/07/0115
	JUSLINE Entscheidung


